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Regierungspräsidium Gießen 

         

Bauleitplanung der Stadt Neustadt (Hessen) 
hier: 21. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich  
       „Solarpark Struth“ in der Kernstadt 
         
          
              
Verfahren nach § 4(1) BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 06.10.2020, hier eingegangen am 08.10.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o. g. 
Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
Bearbeiter: Herr Tripp, Dez. 31, Tel. 0641/303-2429 
 
Mit der vorliegenden Planung sollen auf einer Fläche von ca. 14,2 ha die 
planerischen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage (PV-Anlage) geschaffen werden. Festgesetzt wird ein 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung PV-Anlage. Im 
Flächennutzungsplan erfolgt die Darstellung als Sonderbaufläche. 
Maßgeblich für die raumordnerische Beurteilung des Vorhabens sind die 
Vorgaben des Regionalplans Mittelhessen 2010 (RPM 2010). Dieser stellt 
den geplanten Geltungsbereich als Vorbehaltsgebiet (VBG) für 
Landwirtschaft überlagert von einem VBG für besondere Klimafunktionen 
dar. Darüber hinaus gelten die Festlegungen des Teilregionalplans Energie 
Mittelhessen 2016 (TRPE 2016).  
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In den VBG für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und 
Frischluftentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, 
soweit erforderlich wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von 
Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport 
frischer und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen 
und Maßnahmen in diesen Gebieten, die die Durchlüftung von klimatisch 
bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen 
vermieden werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll 
reduziert, zusätzliche Luftschadstoffemittenten sollen nicht zugelassen 
werden (vgl. Grundsatz 6.1.3-1 des RPM 2010). Hier kann von einer 
geringfügigen Belastung des vorgenannten Grundsatzes ausgegangen 
werden. 
 
In den VBG für Landwirtschaft soll die Offenhaltung der Landschaft durch 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In der Abwägung ist 
dem Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung ein besonderes Gewicht 
beizumessen (vgl. Grundsatz 6.3-2 des RPM 2010). Eine 
Flächeninanspruchnahme für PV-Anlagen ist unter der in Grundsatz 6.3-2 
genannten Voraussetzung möglich. Dabei sind auch städtebauliche, 
denkmal- und landschaftspflegerische sowie umwelt- und 
naturschutzfachliche Belange zu berücksichtigen (vgl. Ziel 6.3-3 des RPM 
2010).  
 
PV-Anlagen sollen vorrangig in Vorranggebieten (VRG) Industrie und 
Gewerbe errichtet werden, soweit für andere gewerbliche Entwicklungen 
Raum bleibt (vgl. Grundsatz 2.3-1 des Teilregionalplans Energie 
Mittelhessen 2016).  
 
Die Flächeninanspruchnahme durch PV-Anlagen ist innerhalb der einzelnen 
Gebietskörperschaft auf 2% der Fläche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
für Landwirtschaft zu begrenzen (vgl. Ziel 2.3-4 des Teilregionalplans 
Energie Mittelhessen 2016). Der TRPE 2016 weist für Neustadt keine VBG 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus. 
 
Die geplante PV-Anlage wird laut Planunterlagen 25 bis 30 Jahre betrieben 
und soll nicht dauerhaft bestehen bleiben. Zwischen den Modulen und 
darunter ist eine Grünlandnutzung geplant. Somit kommt es zu keiner 
dauerhaften Entziehung des Bodens für die Landwirtschaft. 
Dementsprechend kann von einer geringen Inanspruchnahme des VBG für 
Landwirtschaft ausgegangen werden. Gemäß RPM 2010 sind Photovoltaik-
Freiflächenanlagen in VBG für Landwirtschaft zulässig. In der Begründung 
wird eine Nutzungsdauer von 25-30 Jahren angesprochen. Es empfiehlt 
sich bereits jetzt, die Folgenutzung nach Ablauf der Photovoltaiknutzung 
festzusetzen (s. § 9 Abs. 2 BauGB) oder die Nutzung zu befristen. 
 
Zwingend erforderlich ist allerdings eine Alternativenprüfung (§ 1a Abs. 2 
BauGB und Plansatz 2.3-1 (G) des TRPE 2016), die unterschiedliche 
Standorte für die PV-Anlage in die Abwägung einbezieht, vorrangig in den 
VRG Industrie und Gewerbe soweit diese nicht für gewerbliche Zwecke 
benötigt werden. In den Planunterlagen werden keine Alternativen genannt 
und es erfolgt keine Auseinandersetzung mit den VRG Industrie und 
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Gewerbe. Weiterhin wird in den Planunterlagen nicht auf weitere in 
unterschiedlichen Planungs- bzw. Realisierungsstadien befindliche PV-
Anlagen innerhalb des Stadtgebietes eingegangen: 
 

• Standort „Lotterberg“ mit 10,0 ha (laut Scoping Termin vom 
28.08.2020 Aufstellungsbeschluss bereits gefasst) 

• Standort „Hundskaute“ mit 8,0 ha (Beurteilungsanfrage der Stadt 
Neustadt vom 07. Januar 2020) 

• Standort „Jungviehweide“ mit 9,0 ha (Beurteilungsanfrage der Stadt 
Neustadt vom 07. Januar 2020, Interessensbekundung der 
Energiegenossenschaft Vogelsberg  

• Standort „Ascheplatz“ mit 1,9 ha (Beurteilungsanfrage der Stadt 
Neustadt vom 07. Januar 2020) 

• Standort „Solarpark östlich der Hainmühle“ mit ca. 1,8 ha 
(Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB bereits durchgeführt) 

• Standort „Hinter der Struth/Kohlhecke“ (Satzungsbeschluss B-Plan 
08.04.2019) 

• Anfrage Projektierungsunternehmen Enerparc zu drei verschiedenen 
Potenzialflächen in der Gemarkung Mengsberg, Flächengrößen 
zwischen ca. 12 und 17 ha. 

 
Innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums werden mehrere Einzelverfahren 
zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Bauleitplanung, jeweils 
verbunden mit einer FNP-Änderung und der Aufstellung eines 
Bebauungsplans, durchgeführt. 
Diese Vorgehensweise ist nicht konform mit § 5 Abs. 1 BauGB, wonach bei 
der Aufstellung eines FNP die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung ergebende Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde darzustellen ist. Gem. § 1 Abs. 8 BauGB gilt 
dies auch für die Änderung von Bauleitplänen. 
Nach hiesiger Auffassung sind die vorgenannten Planungsansätze in einem 
Gesamtkonzept darzustellen und zum Gegenstand einer 
zusammenfassenden FNP-Änderung zu machen, die alle derzeitigen 
Flächen in einem einzigen Änderungsverfahren und mit Durchführung einer 
umfassenden Alternativenprüfung berücksichtigt. 
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung 
Bearbeiter: Herr Nachtigall, Dez. 41.1, Tel. 0641/303-4148 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu 
vertretenen Belange keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich 
außerhalb eines amtlich festgesetzten Wasserschutzgebietes. 

 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Bearbeiter: Herr Deuster, Dez. 41.2, Tel. 0641/303-4169 
 
Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden durch das o.g. 
Vorhaben nicht berührt. 
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Somit bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, 
Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel. 0641/303-4277 
 
Nachsorgender Bodenschutz: 

In der Altflächendatei als Teil des Bodeninformationssystems sind die den 
Bodenschutzbehörden bekannten Informationen zu Altstandorten, 
Altablagerungen, altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und schädlichen 
Bodenveränderungen hinterlegt (§ 8 Abs. 1 HAltBodSchG). Altstandorte 
sind Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
worden ist. Altablagerungen sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen 
sowie Flächen auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert 
worden sind. Die Daten werden von den Kommunen, den Unteren 
Bodenschutzbehörden (UBB), den Oberen Bodenschutzbehörden (RP) und 
dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf. aktualisiert. Die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Daten in der Altflächendatei ist jedoch nicht garantiert. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Auskünfte zu 
Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste 
ehemalige Deponien) bei der zuständigen Unteren Wasser- und 
Bodenschutzbehörde des Landkreises Marburg-Biedenkopf und bei der 
Stadt Neustadt (Hessen) einzuholen. 

Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind Gemeinden und öffentlich-
rechtliche Entsorgungspflichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden 
Erkenntnisse zu Altflächen dem HLNUG so zu übermitteln, dass die 
Daten im Bodeninformationssystem nach § 7 HAltBodSchG erfasst 
werden können. Auch die Untersuchungspflichtigen und 
Sanierungsverantwortlichen sind verpflichtet, die von ihnen vorzulegenden 
Daten aus der Untersuchung und Sanierung der verfahrensführenden 
Behörde in elektronischer Form zu übermitteln. Dies hat in elektronischer 
Form zu erfolgen. Über die elektronische Datenschnittstelle DATUS online 
steht den Kommunen ebenfalls FIS-AG (kommunal beschränkt) zur 
Verfügung. Wenden Sie sich bitte an das HLNUG oder entnehmen Sie 
weitere Infos sowie Installations- und Bedienungshinweise unter: 
https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus.html 
 
Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im 
Planungsraum keine entsprechenden Flächen befinden. 

 

Hinweis: 

Gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die 
Belange des Bodens zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung eines Bauleitplans darf das 
Problem von Bodenbelastungen nicht ausgeklammert werden. Bei der Beurteilung von 
Belastungen des Bodens gilt das bauleitplanerische Vorsorgeprinzip und nicht die 
Schwelle der Gefahrenabwehr des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). Der 
Träger der Bauleitplanung erzeugt mit der Ausweisung einer Fläche ein Vertrauen, 
dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr realisierbar ist. Geht die 

https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus.html
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Stadt/Gemeinde Anhaltspunkten für Bodenbelastungen nicht nach, haben 
Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch auf Schadensersatz. 
Bei der Erarbeitung der Stellungnahme zur Bauleitplanung ist zu beachten, dass nach den 
einschlägigen baurechtlichen Vorschriften für eine Vielzahl von Vorhaben kein förmliches 
Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist (vgl. §§ 62 ff. HBO). Die Bauaufsichtsbehörde 
ist dann auch nicht verpflichtet, die Bodenschutzbehörde in ihrem Verfahren zu beteiligen. 
Insofern ist es möglich, dass die Bodenschutzbehörde über bauliche Veränderungen auf 
Verdachtsflächen nur im Rahmen der Bauleitplanung Kenntnis erlangen und danach nicht 
mehr beteiligt wird. 

 

Vorsorgender Bodenschutz: 

Boden filtert Wasser zur Trinkwassergewinnung. Boden infiltriert Wasser 
zum Hochwasserschutz. Boden verdunstet Wasser und kühlt dadurch die 
Umgebung. Die Leistungen des Bodens sind für unsere Ernährung, die 
Wirtschaft und das Klima existenziell.  

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Belange des Bodenschutzes 
dargestellt. Es wird zur Teil-Versiegelung von Böden kommen, was zu 
einem Totalverlust der Bodenfunktionen an dieser Stelle führt. Ich weise 
darauf hin, dass es nachteilige Einflüsse der partiellen Bodenbedeckung 
und Beschattung des Bodens im Hinblick auf die Bodenfunktionen sowie 
eine verminderte Verdunstungs-Kühlleistung durch die Solarpaneele im 
Hinblick auf den Klimawandel geben wird. Daher empfehle ich dringend, 
zunächst alternative Standorte wie beispielsweise Dachflächen öffentlicher / 
städtischer Gebäude (Schulen, Sport-/Kultur-/Mehrzweckhallen, 
Kindergärten, Rat- / Gemeindehäuser, Parkflächen /-häuser, u.v.m.) zu 
nutzen. Auch die Anmietung oder gemeinschaftliche Nutzung privater oder 
firmeneigener Dachflächen zur Solarstromgewinnung sollte bedacht 
werden. Das östlich an das Plangebiet angrenzende Industriegebiet könnte 
beispielsweise potenziell Fläche bieten. 

Sollte dennoch an den bisherigen Planungen festgehalten werden, sind 
Bodenbewertung und Bodenkompensation entsprechend der Hessischen 
Kompensationsverordnung (KV) vorzunehmen (Arbeitshilfe „Kompensation 
des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ (HLNUG Heft 
14, 2018)). 

Das zugehörige Excel-Berechnungstool findet sich auf der Homepage des 
HLNUG unter folgendem Link: 
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/Planung/Kompboden/Ber
echnungstool.zip 

 

Erosion: 

Im Hinblick auf eventuelle Erosionsgefährdung sind Hangneigungen und 
Bodenarten der an das Plangebiet angrenzenden Freiflächen entsprechend 
darzustellen und zu bewerten. Ggf. sind Maßnahmen zum Erosionsschutz 
in die textlichen Festsetzungen mit einzubeziehen. 

 

Immissionsschutz II 
Bearbeiter: Herr Orthwein, Dez. 43.2, Tel. 0641/303-4476 
 

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/Planung/Kompboden/Berechnungstool.zip
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/Planung/Kompboden/Berechnungstool.zip
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Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen keine 
immissionsschutzrechtlichen Bedenken. 

Bearbeiterin: Frau Dr. Wesp, Durchwahl: 4436  

Aus Sicht der Lärmaktionsplanung bestehen keine Bedenken. 

 
 
Bergaufsicht 
Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1, Tel. 0641/303-4533 
 
Der Geltungsbereich der o. g. Bauleitplanung liegt im Gebiet von drei 
erloschenen Bergwerksfeldern, in denen das Rohstoffvorkommen 
nachgewiesen wurde. Die Fundstellen liegen nach den hier vorhandenen 
Unterlagen außerhalb des Planungsbereiches. 

 
 
Landwirtschaft 
Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51.1, Tel. 0641/303-5126 
 
Bei den in Rede stehenden Flächen (ca. 14 ha) handelt es sich um 
Ackerland und Grünland, welche gem. RPM 2010 als VBG Landwirtschaft 
gesichert sind. Auch der Agrarplan Mittelhessen misst den genannten 
Flächen eine Bedeutung zu. 
Insoweit stellt die Planung einen erheblichen Eingriff in die örtliche 
Agrarstruktur dar. Die Unterlagen lassen keine weitere Betrachtung des 
Belanges Landwirtschaft erkennen. Es ist nicht ersichtlich wie genau das 
Plangebiet zurzeit genutzt wird und in welchem Umfang einzelne Landwirte 
betroffen sein werden. Bei der weiteren Bearbeitung der Unterlagen ist es 
wichtig nicht nur die Grundbesitzer zu betrachten, sondern insbesondere 
die Belange der Flächenbewirtschafter zu beachten. Landwirte sind in den 
wenigsten Fällen auch die Besitzer der betroffenen Flächen. 
Bei der geplanten Nutzung der jetzt als Ackerland beschriebenen Flächen 
und der damit verbundenen Eingrünung werden alle Flächen in den Status 
Dauergrünland versetzen und damit den wertigeren Status Ackerland 
verlieren.  
Bei Dauergrünland handelt es sich nicht um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff. Die Europäische Union hat in der VO (EU) 1307/2013 ( 
Amtsblatt der EU vom 20.12.2013 L 347/619 ) eine neue Definition für das 
Dauergrünland eingeführt, die im Artikel 4 Absatz 1 Ziffer h wie folgt 
ausgeführt ist: “Dauergrünland und Dauerweideland“ ( zusammen 
Dauergrünland ) sind Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise 
( Selbstaussaat ) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen 
genutzt werden und seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der 
Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebes sind.“  
Weiterhin gibt es auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes 
vom 02.10.2014, Az.: C-47/13. In dieser wurde eine Auslegungsfrage zum 
Begriff „Dauergrünland“ entschieden, die es in diesem Zusammenhang zu 
beachten gilt: Dauergrünland ist hiernach eine landwirtschaftliche Fläche, 
die gegenwärtig und seit mindestens 5 Jahren zum Anbau von Gras oder 
anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird, auch wenn die Fläche in diesem 
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Zeitraum umgepflügt und eine andere als die zuvor dort angebaute 
Grünfutterpflanzenart eingesät wird. 
 
Daraus folgt, dass selbst wenn über die Jahre verschiedene 
Ackerfutterkulturen/-mischungen angebaut werden würden, dies im Sinne 
der Dauergrünland-Definition einheitlich als "Gras bzw. Grünfutterpflanzen" 
gewertet wird.  
Für eine Wiederaufnahme der jetzigen Nutzungsstruktur müsste in Zukunft 
ein Antrag auf Umbruch von Dauergrünland gestellt werden. Eine 
Genehmigung dieses Antrages könnte nur erteilt werden, wenn andernorts 
Ackerland im gleichen Umfang dauerbegrünt wird. Außerdem ist nicht 
abzusehen, ob auch aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes, des 
Boden- und des Wasserschutzes eine solche Genehmigung versagt 
werden könnte. Über diesen Umstand müssen die Landwirte aufgeklärt 
werden. 
 
Es erschließt sich auch nicht wie genau die weitere extensive Nutzung 
gewährleistet werden soll.  
Insoweit ist der Eingriff in die örtliche Agrarstruktur nicht ausreichend 
geklärt. 
 
Eine Alternativenprüfung in Bezug auf den Standort lässt die Planunterlage 
vermissen. 
 
Die zusätzliche Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzter Fläche 
für Kompensationsmaßnahmen ist zu vermeiden. Diese können z.B. auf der 
Fläche des Solar-Parks und/oder durch Ergänzung und Aufwertung 
bestehender Kompensationsmaßnahmen realisiert werden. 
 
 
Obere Naturschutzbehörde 
Bearbeiterin: Frau Smolarek, Dez. 53.1, Tel. 0641/303-5536 
 
Von der Planung sind keine Landschaftsschutzgebiete oder 
Naturschutzgebiete betroffen. 
 
 
Obere Forstbehörde 
Bearbeiter: Herr Schneider, Dez. 53.1F, Tel. 0641/303-5546 
 
Forstliche Belange sind von der Änderung des FNP nicht betroffen. 
 
 
Bauleitplanung 
Bearbeiterin: Frau Josupeit, Dez. 31, Tel. 0641/303-2352 
 

 Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und  
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Ordnung erforderlich ist. Das Planungserfordernis ist nachzuweisen, d.h. 
die städtebaulichen Gründe, die für die Planung sprechen und somit ein 
öffentliches Interesse begründen, sind darzulegen.  
Hierbei sind die städtebaulichen Gründe für die konkrete Standortwahl 
zu erläutern und die Prüfung von Standortalternativen ist 
nachvollziehbar zu dokumentieren. Die diesbezüglichen Ausführungen 
in der 
Begründung sind bisher nicht ausreichend. 
Auch wenn aufgrund der Lage zwischen der Niederkleiner Straße und 
der Main-Weser-Bahn das Plangebiet als wenig konfliktträchtig beurteilt 
werden kann, ist dennoch zu berücksichtigen, dass eine (nicht gemäß § 
35 BauGB privilegierte) Photovoltaik-Freiflächenanlage gerade nicht 
zwingend auf einen Standort im Außenbereich angewiesen ist, sondern 
grundsätzlich z.B. in einem Gewerbe- oder Industriegebiet zugelassen 
werden kann. Bei einer Alternativenprüfung sind somit insbesondere 
auch potentiell verfügbare Flächen innerhalb bestehender bzw. 
geplanter Gewerbe-/Industriegebiete zu berücksichtigen. Die 
diesbezüglichen Aussagen in der Begründung sind jedoch nur pauschal 
formuliert. 
 
Alleine energiefachrechtliche (Vorgaben gemäß EEG) bzw. allgemeine 
Standortanforderungen hinsichtlich der geplanten Photovoltaik-Frei-
flächenanlage, sind für die Standortwahl aus planungsrechtlicher Sicht 
nicht maßgeblich. 
Um den städtebaulichen Belange im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB 
angemessen Rechnung zu tragen, sind daher detailliertere 
Erläuterungen hinsichtlich der Standortwahl sowie die Dokumentation 
der vollständigen Prüfung von Standortalternativen in der Begründung 
erforderlich. 
 
Bereits im Januar 2020 sowie im Rahmen eines Scoping-Termins am 
28.08.2020 wurden mehrere Standorte für (großflächige) PV-Freiflä-
chenanlagen bzw. konkrete Projekte in der gesamten Gemarkung 
Neustadt benannt, die über eine Bauleitplanung gesichert werden 
sollen.  
Die Stadt Neustadt strebt danach offenbar an, zukünftig noch weitere 
Flächen für eine Photovoltaik-Nutzung – insbesondere im Außenbereich 
– auszuweisen. Aufgrund der Vielzahl der geplanten Standorte und der 
damit verbundenen Flächen-Inanspruchnahme ist aus planungsrecht-
licher Sicht daher zunächst die Erarbeitung eines schlüssigen Gesamt-
konzeptes bzgl. der Entwicklung von Standorten für eine Photovoltaik-
Nutzung erforderlich als Grundlage für die weiteren kommunalen 
Planungen.  
 

Ggf. ist es hier zielführend – basierend auf dem gesamträumlichen  
Konzept und einer umfassenden Alternativenprüfung – eine gemeinsame 
Flächennutzungsplanänderung für alle derzeit vorgesehenen Photovoltaik-
Standorte im Stadtgebiet vorzunehmen. 
 
Meine Dezernate 41.3 Kommunales Abwasser und Dez. 42.2 Kommunale 
Abfallwirtschaft wurden von Ihnen im Verfahren nicht beteiligt. 




